
  Wir über uns ... 
 
Die Fritz-Ruoff-Schule besteht seit 1971. Der Anspruch 
unserer Schule liegt darin, in möglichst freier und part-
nerschaftlicher Atmosphäre Bildung zu vermitteln. 
 
Die Schule ist nach Fritz Ruoff – einem Nürtinger Künst-
ler – benannt, dessen Arbeiten auf dem Schulgelände 
noch heute an ihn erinnern. 
 
Sie sind neugierig auf Unbekanntes, gespannt auf neue 
Erfahrungen, engagiert und offen? 
Sie wollen nicht nur als Einzelkämpfer, sondern auch mit 
anderen zusammen in Gruppen lernen, arbeiten und Be-
ziehungen pflegen? 
Bei uns finden Sie die passenden Lehrerinnen und Lehrer 
und das richtige Umfeld. 
 
Informationsabend ist jeweils am ersten Donnerstag 
nach den Weihnachtsferien um 19 Uhr in der Fritz-Ruoff-
Schule. 
 
Weitere Informationen unter www.fritz-ruoff-schule.de 
oder per E-Mail: info@frs-nt.de 
 
Anmeldeschluss für Vollzeitklassen ist jeweils der 1. 
März eines Jahres. Spätere Anmeldungen werden je nach 
Möglichkeit berücksichtigt. 
 

  Wir haben viel zu bieten ... 
 
Berufliche Vorbereitung: 
– Berufsvorbereitungsjahr 
– Berufseinstiegsjahr 
 
Berufsausbildung: 
– Lehrgang Anleiter/innen für Pflegeberufe 
– Berufsausbildung in der Altenpflege / Krankenpflege 
– Berufsausbildung in der Altenpflegehilfe 
– Berufsfachschule für Sozialpflege/Alltagsbetreuung 
– Fachklasse für medizinische Fachangestellte 
– Fachklasse für zahnmedizinische Fachangestellte  
– Fachklasse für Zahntechniker/innen  
– Fachklasse für pharmazeutisch-kaufmännische Ange-
stellte 

– Berufsfachschule für Kinderpflege 
– Berufskolleg für Praktikanten/innen 
– Fachschule für Sozialpädagogik 
– Berufskolleg für Sozialpädagogik in Teilzeitform 
 
Wege zur Fachschulreife (mittlere Reife): 
– Zweijährige Berufsfachschule 
– Berufsaufbauschule 
 
Wege zur Hochschulreife: 
– Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife 
– Berufsoberschule für Sozialwesen 
– Ernährungswissenschaftliches Gymnasium 
– Agrarwissenschaftliches Gymnasium 
– Sozialwissenschaftliches Gymnasium 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berufsfachschule  
für Sozialpflege in Teilzeit 
Alltagsbetreuerin/  
Alltagsbetreuer 

fritz ruoff   schule 
Albert-Schäffle-Straße 7 
72622 Nürtingen 
 

Telefon: (07022) 93292-0 
Telefax:  (07022) 93292-119 
 

E-Mail: info@frs-nt.de 
www.fritz-ruoff-schule.de  
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Ziele der Ausbildung    
Die Ausbildung vermittelt Kenntnisse, Fähigkei-
ten und Fertigkeiten für die begleitende Unter-
stützung von Menschen bei der Alltagsbetreu-
ung, haushaltsnaher und pflegenaher Dienstlei-
tungen. 
In stationären Pflegeeinrichtungen, Sozialstatio-
nen und privaten Haushalten sollen betreuungs-
bedürftige Menschen unterstützt werden.  
 

Dauer und Abschluss 
Die Ausbildung umfasst zwei Jahre in Teilzeit. 
Davon finden zwei Tage in der Schule und der 
Rest in einer Einrichtung statt.  
 
Wer bei Eintritt in diese Ausbildung keinen 
Hauptschulabschluss hat, bekommt ihn nach 
erfolgreichem Abschluss anerkannt. 
 

Aufnahmebedingungen  
� Bewerber mit und ohne Hauptschulabschluss 
 und 

� der Nachweis ausreichender deutscher 
Sprachkenntnisse 

� eine ärztliche Bescheinigung über die ge-
sundheitliche Eignung zur Ausübung des 

 Berufes 
� ein Praktikumsvertrag mit einem Ausbil-

dungsträger 
� es besteht keine Altersbegrenzung 

 
Über eine Verkürzung der Ausbildungsdauer um 
ein Jahr aufgrund einschlägiger praktischer Vor-
erfahrungen kann entschieden werden. 

Stundentafel 
Die Ausbildung findet zu einem Teil in der 
Schule, zum anderen Teil in ambulanten oder in 
stationären Pflegeeinrichtungen statt. 
 
 

Schulische Ausbildung  
 
Pflichtbereich    Stunden/Woche/ pro Ausbildungsjahr 

 
Deutsch    1 
Religionslehre    1 
Mathematik/ Fachrechnen  1 
Rechtliche und institutionelle 
Rahmenbedingungen   1 
Alltagsassistenz (Theorie/ Praxis) 7 
 
WahlpflichtbereichWahlpflichtbereichWahlpflichtbereichWahlpflichtbereich            1 
 
WahlbereichWahlbereichWahlbereichWahlbereich    3 
 
 
Praktische Ausbildung 
               800 Stunden/Jahr 
 

Prüfung 
� schriftliche Prüfung 
� mündliche Prüfung 
� praktische Prüfung 
 
 
 

Ausbildungskosten 
� Fahrtkosten  
� Materialkosten 
� Es besteht Schulgeld- und Lernmittelfreiheit 
 
 

Vergütung 
Eine Ausbildungsvergütung ist nicht vorgese-
hen, je nach Einsatz ist ein entsprechendes Ta-
schengeld üblich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand: Februar 2009 


